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(2) Vor dem Inverkehrbringen unvollständiger Maschinen erstellen die Hersteller die in An-
hang IV Teil B aufgeführten technischen Unterlagen.  

Wurde in den technischen Unterlagen gemäss Anhang IV Teil B nachgewiesen, dass eine 
unvollständige Maschine die einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen nach Anhang III erfüllt, so stellen die Hersteller die EU-Einbauerklä-
rung gemäß Artikel 22 aus. 

 

EU-Erklärung Nr. … über den Einbau einer unvollständigen Maschine  
Die Erklärung über den Einbau muss folgende Angaben enthalten: 

 
 

 

Weitere Interpretationspapiere auf 
https://www.nsbiv.ch/verordnung-eu-2023-1230 
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1 Ziel und Zweck 

In der Verordnung (EU) 2023/1230 über Maschinen (EU-MaschV) werden einige neue Anforderun-
gen an die Wirtschaftsakteure gestellt. Derzeit besteht weder ein Leitfaden zur Anwendung der 
neuen EU-MaschV noch sind zu allen Anforderungen harmonisierte Normen (Stand der Technik) 
verfügbar. 
 
Deshalb stellt die NSBIV AG, Zertifizierungsstelle SIBE Schweiz, den Wirtschaftsakteuren Interpre-
tationspapiere zur Verfügung, die nach heutigem Stand von Wissen und Technik erstellt, laufend 
an die technische Entwicklung und die Erfahrungen aus dem Feld angepasst werden. 
 
Die Interpretationspapiere haben keinen gesetzlichen Charakter, können aber als Stand der Tech-
nik Papiere verwendet werden, bis harmonisierte Normen oder ein Leitfaden die Anforderungen 
konkretisieren. 
 
 

2 Erläuterung der Anforderung 

2.1 Deutsche Version 

Für unvollständige Maschinen haben die Hersteller eine EU-Einbauerklärung auszustellen, nicht 
wie bei einer Maschine oder dazugehörige Produkte eine EU-Konformitätserklärung. 
 

 
 
In der deutschen Version der Verordnung (EU) 2023/1230 über Maschinen ist neben dem Begriff 
EU-Einbauerklärung auch die EU-Erklärung über den Einbau einer unvollständigen Maschine zu 
finden.  
 

 
 
 
2.2 Englische Version 

In der englischen Fassung steht EU declaration of incorporation, was übersetzt als EU-Einbau-
erklärung zu verstehen ist (incorporation = Einarbeitung, Einbindung). 
 

 
 
Der Ausdruck EU declaration (EU-Erklärung) kommt in der englischen Fassung nie allein vor, son-
dern immer als Begriff EU declaration of incorporation. Die deutsche Übersetzung ist nach unse-
rem Ermessen nicht konsequent. 
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3 Stand der Technik 

3.1 Aktuell gültige Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

In der noch aktuell gültigen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG haben die Hersteller eine Einbauerklä-
rung auszustellen. Im Anhang II, B lautet der Titel «ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU EINER UN-
VOLLSTÄNDIGEN MASCHINE – gleich wie bei der neuen Verordnung (EU) 2023/1230 über Ma-
schinen. 
 
 

4 Interpretation nach SIBE Schweiz 

Es können beide Schreibweisen angewendet werden. 
 
EU-Einbauerklärung 
für unvollständige Maschinen  
 
EU-Erklärung  
über den Einbau einer unvollständigen Maschine 
 
In den Dokumentvorlage nach SIBE Schweiz wird die Schreibweise «EU-Einbauerklärung» für 
unvollständige Maschinen verwendet. 
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